
19.1.4 Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensgesetz – VermG) 

Vom 09.02.2005 (BGBl I 2005, 205), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.05.2011 (BGBl. I 

S. 920) 

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich 

(…) 

(6) Dieses Gesetz ist entsprechend auf vermögensrechtliche Ansprüche von Bürgern und 

Vereinigungen anzuwenden, die in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 1945 aus rassischen, 

politischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen verfolgt wurden und deshalb ihr Vermögen 

infolge von Zwangsverkäufen, Enteignungen oder auf andere Weise verloren haben. Zugunsten des 

Berechtigten wird ein verfolgungsbedingter Vermögensverlust nach Maßgabe des II. Abschnitts der 

Anordnung BK/O (49) 180 der Alliierten Kommandantur Berlin vom 26. Juli 1949 (VOBl. für Groß-

Berlin I S. 221) vermutet.  

(…) 

Abschnitt II Rückübertragung von Vermögenswerten 

§ 4 Ausschluss der Rückübertragung 

(…) 

(2) Die Rückübertragung ist ferner ausgeschlossen, wenn natürliche Personen, 

Religionsgemeinschaften oder gemeinnützige Stiftungen nach dem 8. Mai 1945 in redlicher Weise an 

dem Vermögenswert Eigentum oder dingliche Nutzungsrechte erworben haben. Dies gilt bei der 

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden nicht, sofern das dem Erwerb zugrundeliegende 

Rechtsgeschäft nach dem 18. Oktober 1989 ohne Zustimmung des Berechtigten geschlossen worden 

ist, es sei denn, dass  

a) der Erwerb vor dem 19. Oktober 1989 schriftlich beantragt oder sonst aktenkundig angebahnt  

worden ist, 

b) der Erwerb auf der Grundlage des § 1 des Gesetzes über den Verkauf volkseigener Gebäude vom 7. 

März 1990 (GBl. I Nr. 18 S. 157) erfolgte oder 

c) der Erwerber vor dem 19. Oktober 1989 in einem wesentlichen Umfang werterhöhende oder 

substanzerhaltende Investitionen vorgenommen hat. 

(…) 

§ 7 Wertausgleich 

(…) 

(2) Werterhöhungen, die eine natürliche Person, Religionsgemeinschaft oder gemeinnützige Stiftung 

als gegenwärtig Verfügungsberechtigter bis zum 2. Oktober 1990 an dem Vermögenswert 

herbeigeführt hat, sind vom Berechtigten mit dem objektiven Wert zum Zeitpunkt der Entscheidung 



über die Rückübertragung des Eigentums auszugleichen. Dies gilt entsprechend, wenn der 

Verfügungsberechtigte das Eigentum an einem Gebäude gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 und 3 verliert.  

(…) 

(8) Ansprüche nach den Absätzen 2 und 7 sind nicht im Verfahren nach Abschnitt VI geltend zu 

machen. Die Ansprüche erlöschen, wenn sie nicht binnen eines Jahres seit dem Eintritt der 

Bestandskraft des Bescheides über die Rückübertragung des Eigentums schriftlich geltend gemacht 

worden sind, jedoch nicht vor dem 1. August 1999. Für Streitigkeiten sind die ordentlichen Gerichte 

zuständig, in deren Bezirk sich der Vermögenswert ganz oder überwiegend befindet. 

 


